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Zum Stichtag 9. Mai 2011 ist es wieder soweit: Das Volk wird gezählt. 

Anders als vor rund 24 Jahren in der ehemaligen Bundesrepublik bzw. 
rund 30 Jahren in der ehemaligen DDR wird es jedoch keine Totalerhe-
bung durch Befragung jedes einzelnen Bürgers, sondern einen sogenann-
ten „registergestützten Zensus“ geben.  

Registergestützter Zensus, was ist das? 

Muss ich Auskunft geben? 

Welche Angaben muss ich gegenüber dem Erhebungsbeauftragten ma-
chen? 

Was geschieht, wenn ich die Auskunft verweigere? 

Bestehen datenschutzrechtliche Bedenken gegen den Zensus 2011? 

Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zum Zensus 2011 
hat der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz in einem In-
formationsblatt zusammengestellt, das unter http://www.datenschutz-
bayern.de/5/flyer-zensus2011.pdf heruntergeladen werden kann oder kos-
tenfrei angefordert werden kann.  
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